
 
ZVAB-PHÖNIX 2010 – Der Kunstpreis für Nachwuchskünstler 

 

Teilnahmevereinbarung 
 
zwischen 
 
mediantis AG, Hauptstr. 2, 82327 Tutzing 

- nachfolgend: mediantis - 
 
und  
 
«Anrede» «Vorname» «Nachname», «Straße», «PLZ» «Ort», «Land» 

- nachfolgend: Bewerber - 
 
 

Präambel 
 
Das ZVAB (Zentrales Verzeichnis Antiquarischer Bücher), ein Unternehmensbereich der 
mediantis, hat für das Jahr 2010 den „ZVAB-PHÖNIX – der Kunstpreis für Nachwuchskünst-
ler“ ausgelobt. Der Preis ist mit € 20.000,00 dotiert. Teilnahmeberechtigt sind bildende 
Künstler aus dem deutschsprachigen Raum oder zur Zeit im Ausland lebende deutsche Künst-
ler, die wünschenswerter Weise eine abgeschlossene akademische Ausbildung haben, mit 
Ausstellungen in nationalen und/oder internationalen Museen, Galerien, Privatsammlungen 
und Kunstvereinen vertreten sind und/oder bereits mit ersten Auszeichnungen oder Preisen 
prämiert wurden, und über die bereits in der Fachpresse berichtet wurde. Die Bewerbung für 
den Kunstpreis ist möglich mit Papierarbeiten, Gemälden und Skulpturen.  
 

1. Der ausgelobte Preis wird durch das Kuratorium des ZVAB vergeben. Die Entschei-
dung des Kuratoriums ist verbindlich und nicht anfechtbar. Sie wird dem ausgewählten 
Bewerber unaufgefordert mitgeteilt. Die Entscheidung wird nicht begründet. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

2. Bewerber, die in die Endauswahl kommen, senden nach Aufforderung maximal drei 
Werke an das Kuratorium. Die Exponate sind frei an das ZVAB, z.Hd. Frau Birgit Pau-
lus, Hauptstr. 2, 82327 Tutzing, zu senden und für den Transport zu versichern. Die 
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Verpackung muss für den Rückversand wieder verwendbar sein. Die Rücksendung er-
folgt zu Lasten und auf Gefahr des Bewerbers.  

Als Aufwandsentschädigung erhält jeder Finalist einen ZVAB Buchgutschein in Höhe 
von 100,00 Euro. 

3. Die Preisverleihung findet in der Villa Kustermann, Hauptstr. 2, 82327 Tutzing (Fir-
mensitz des ZVAB) am 18. Juli 2010 statt.  

4. Für das Preisgeld von € 20.000,00 erwirbt mediantis vom Gewinner/Bewerber Kunst-
werke im Einkaufswert (= Galeriekondition) von € 20.000,00. Der Einkaufswert be-
misst sich nach den Werten der letzten öffentlichen Ausstellungs-Preisliste des Bewer-
bers. Hierbei kann es sich um eine aktuelle Preisliste einer Galerie oder eine eigene, all-
gemein geltende Preisliste des Bewerbers handeln. Diese Liste ist zu unterzeichnen und 
mit der Teilnahmevereinbarung an das ZVAB zu senden. Das Kuratorium des ZVAB 
wird unmittelbar nach Bekanntgabe der Preisentscheidung aus dem Verkaufsbestand 
des Gewinners/Bewerbers Kunstwerke in Höhe des Preisgeldes auswählen. Der Bewer-
ber stimmt dem Erwerb für den Fall des Preisgewinns bereits jetzt zu. 

5. Der Bewerber übergibt und übereignet im Falle des Preisgewinns die ausgewählten 
Werke an mediantis. Der Bewerber ist damit einverstanden, dass die Werke im An-
schluss an die Preisverleihung in den Räumen des ZVAB in Tutzing ausgestellt und 
beworben werden und räumt für den Fall des Preisgewinns mediantis die Veröffentli-
chungsrechte an seinen Werken inhaltlich, zeitlich und räumlich unbeschränkt ein. Das 
umfasst insbesondere folgende Befugnisse: 

Die Werke in jeder Art und Weise und in jedem Medium (z.B. Printprodukte, Fernse-
hen, Film, Theater, Internet, Abruf- und Interaktivdienste, Bild-, Ton-, Bildtonträger, 
Werbung) zu veröffentlichen, zu vervielfältigen, zu verbreiten, auszustellen sowie öf-
fentlich wiederzugeben, insbesondere aufzuführen und/oder vorzuführen, zu senden, 
durch Bild- und/oder Tonträger wiederzugeben, Sendungen der Werke durch Bild-
schirm oder andere technische Einrichtungen wiederzugeben, die Werke Dritten öffent-
lich oder nicht öffentlich zugänglich zu machen und/oder zu kommunizieren. Umfasst 
ist auch die Befugnis, den Standort des Kunstwerkes jederzeit zu verändern. Selbstver-
ständlich sind solche Nutzungsrechte nicht eingeräumt, die nach Gesetz oder Vertrag 
nicht übertragen werden können oder wenn die Nutzungseinräumung gegen die guten 
Sitten verstoßen würde, wie zum Beispiel ein Abdruck auf Materialien, die das Kunst-
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werk durch die Form und Art des Untergrundes stark verfremden oder abwerten würden 
(Abdruck auf Tassen, Pralinenpapier, etc.). 

Mit der Bezahlung des Preisgeldes sind sämtliche der mediantis eingeräumten Nut-
zungsrechte (s.o.) ein für allemal abgegolten.  

6. Mediantis wird den Bewerber, soweit zumutbar und üblich, bei eigenen Präsentationen 
und Publikationen der Werke als Urheber kenntlich machen. In Fällen, in denen die Be-
nennung unzumutbar ist (z.B. in einer digitalen Collage für die Bewerbung des ZVAB-
PHÖNIX im Internet o.ä.) verzichtet der Bewerber auf sein Benennungsrecht. Für 
Handlungen Dritter haftet mediantis nicht.  

7. Der Bewerber versichert, dass seine Werke originale Werkschöpfungen darstellen und 
nicht mit Rechten oder Ansprüchen Dritter belastet sind. Ferner garantiert der Bewer-
ber, dass die Werke in seinem unbeschränkten Eigentum stehen und frei veräußert wer-
den können. Der Bewerber haftet für sämtliche Folgen, die sich aus einem etwaigen 
Sach- oder Rechtsmangel an den Werken ergeben könnten.  

8. Mündliche Nebenabreden zu dieser Vereinbarung bestehen nicht. Ergänzungen und 
Änderungen, auch die Änderung dieser Klausel, bedürfen der Schriftform. Sollte eine 
Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder sollte der 
Vertrag Lücken enthalten, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon 
nicht berührt. An die Stelle einer unwirksamen oder lückenhaften Regelung soll eine 
solche treten, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.  

 

 

Tutzing, im Mai 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  (mediantis AG) 

 

. . . . . . . . (Ort) , . . . . . . . (Datum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

       («Vorname» «Nachname») 
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